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Kein vernünftiger Mensch wird die Auffassung vertreten, Presserecht
das die Möclichkeiten staatlicher Kingritfe die Presse, staatlicher Nepres-
s 1O11 Auswüchse der Presse und staatlicher Reglementierung des der
Presse Erlaubten hıs hart die verfassungsrechtlichen chranken ahnlı-

treibt f ] erstrebenswert oder aNns CHMESSCH oder auch LUr erträglich Manches,
W as verfassungsrechtlich zulässig WAaL’C, 1St Au  N vielerlei Gründen insbeson-
CTE staatspolitischen und psychologischen, einfach unzumutbar Vor allem
WE (Gesichtspunkte die Aufgabe der Presse uUuNseTer Demokratie un die
Erfahrung, dafß die staatlichen Organe Voml rechtlichen Hdandhaben für CIM

Einschreiten Journalisten und Presseorgane sicher nicht böswillig,
abeı AUS Unverstand Übereifer, Unkenntnis der Verhältnisse, falscher Be-
vertune® der Tatbestände un Versacven VOL den Schwierigkeiten des Presse-
rechts unrichtig Gebrauch machen und dadurch die Freiheit der Presse
gefährden, diese beiden Gesichtspunkte VOL allem gebieten, das Presserecht

freiheitlich W 16 möglich fassen das heifßsit konkreter möclichst £N1S

Normen schaffen, die die Gr’undlag-e für Einschreiten staatlicher (Or-
SAaANC SCS die Presse abgeben können. Wichtiger och qals die Krage, welche
Freiheit der Staat der Presse VO  — Verfassung WC  C unabdingbar belassen
mMufls, ist die andere: Wieviel Freiheit kannder Staat ber das VO  — der Ver-
Tassung geforderte Ma{l hinaus der Presse einräumen un W1C kann diese
Freiheit zusätzlich sichern, oder anders ausgedrückt liegen die
rechtspolitisch vertretbaren Grenzen, die auch der freiheitlich demokratische
Rechtsstaat markıieren mu{fs der der Presse möglichst viıel FKreiheit CiMNZULa

IHNECN bereit ist <
Kıne allgemeine Vorbemerkung scheint wichtig ] Hinblicek auf }  O”  W 155€C

1}  ONEe die der Diskussion 11CUECS Presserecht laut geworden sind:
Niemand kann sıch Anspruch nehmen, die allein richtige, die gültige
Antwort all die gestellte Frage xeben. WAar <ibt CS CLILLSC unverrückbare
Grundtatsachen und unbezweifelbare Beziehungen 7zwischen ihnen, die bel
der Beantwortung Frage berücksichtigen sind. Davon abgesehen,
hängt die Antwort aber uch VO Wertungen ab über die verschiedene An-
sichten bestehen Hinzukommt da{ß die Materie Presserecht äaußerst
vlelschichtig 1st und deshalb die Entscheidung für oder SC  SC5 bestimmte
Regelung Teıils der Probleme iıhre Auswirkung hat auf die rechtliche
Gestaltung der übrigen Verhältnisse 1 Bereich des Pressewesens. Um 6S

C1NemMm Beispiel deutlich machen: FKin Presserecht, das keine irgendwie
gSeartete, für den Journalisten rechtlich verbindliche und > iıh durch-

Dem Artıkel hıegt 611 Vortrag zugrunde, den der Verfasser auf dem Ireffen katho-
ıscher und evangelischer Journalısten Yutzıng gehalten hat.
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setzbare, also ı diesem Sınn effektiv funktionierende berufseigeneKontrolle
der Berufstätigkeit zuläßt, INanders aussehen, als C111 Presserecht, ı dem
JC Selbstkontrolle des Berufsstandes ihren Platz hat

Die Diskussion über aNSCHMESSCHES freiheitliches Presserecht 1STt aufßer-
ordentlich stark durch Mißverständnis über den verfassungsrechtlichen
Ort der Presse unserem Staat belastet Wie sich die Presse selbst Ge-
samı(< uUuNsSeTEIT politischen Ordnung versteht kommt wahrscheinlich an eut-
lichsten CINISCN grundsätzlichen Ausführungen VO  - Löffler ZU. Ausdruck
der MIt den Verhältnissen der Presse besonders VertITau ıst Löffler bezeich-
net die Presse als z ‚öffentlich rechtliche Institution mit Verfassungs-
schutz als „ Lrägerin öffentlicher Gewalt“:; C. Jegt dar, da{fß das (GFewalten-
teilungsprinzip ZU Herbeiführung gegensellıgen Kontrolle un: Ab-
hängigkeit der verschiedenen Gewaltenträger heute herkömmlichen Sinn
nicht mehr wirksam könne, weil Parlament, Regierung, Verwaltung un
Verfassungsgericht Von CLNer und derselben politischen Größe, den poli-
tischen Parteien, getragen werden; deshalb SC 1 geradezu 5 £ue Gewalten-
teilung ı dem Gegenüberstehen VO  - Staat und freier Presse erblicken?
Es soll 1eT nicht dargelegt werden AUS welchen Gründen auch heute och
das Gewaltenteilungsprinzip herkömmliche Funktion erfüllt und auch
nicht Warumı C unhaltbar 1sSt die genannten eindeutig gepräagten verfas-
sungsrechtlichen Begriffe auft die Presse anzuwenden. soll 1er VOT allem
herausgestellt werden, da{fß diese mehr der minder deutliche Vorstellung
vVOon der Presse aqals 1Der der staatlichen Gewalt ebenbürtig entgegentretenden
Gewalt eLWAaS fundamental anderes ist aqals die Vorstellung, die dem Art 5.) G
zugrunde liegt Der Grundrechtsträger trıtt allerdings dem Staat gegenüber,
ber als grundsätzlich rechtlich Unterworfener., der SC begrenztes
subjektives Recht auft Unterlassung VO.  - Kingriffen des Staates ı sSPC11N6 Krei-
heitssphäre geltend macht. In ı Auffassung dagegen wird der Presse als
Institution nicht 10308 W1e6 etiwa der politischen Partel, die Ja, sSoweıt ]C sich
1m Bereich des ahlrechts bewegt, Staatsorganqualität besitzt eC1N€ V  —

Tassungsrechtliche Stellung als zentrales Organ ı taat beigelegt, sondern
516 (die Presse) wird irgendwie als Verkörperung, als zweiıte Kepräsentantin
des Volkes aufgefalst, die das i Staat rechtlich verfaßte olk eben
diesen Staat ı Schutz nımmt. Das ist nebenbei bemerkt keine
malige Erscheinung Zeit Ahnliches schwingt auch etwa bei dem An-
spruch der Gewerkschaften miıt der „legitime Sprecher‘“‘ des Volkes SC1LMN
Von all dem kann natürlich 'CeLinNne ede Sc1InH ber 1656 verfehlte Vorstellung
IsStT der INNCTE Grund weshalb die Presse hartnäckig turm läuft
jedes staatliche Gesetz, das SJI ihrer Ungebundenheit rechtlich begrenzen
soll „Der Staat hat ihr nichts befehlen‘‘, das ist die Grundthese, die sich
aus unrichtigen Auffassung VO  - der Stellung der Presse ergibt In

D Martıin Löffler, Presserecht, Kommentar, München und Berlin 1955, Beck’sche Ver-
lJagsbuchhandlung, 4
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Wahrheit steht dıe Presse derselben Weise W1C der Staatsbürger unter dem
staatlichen Recht und taat Sie 1ST weder Trägerin öffentlicher Gewalt
noch CLLI1C verfassungsrechtliche Institution;: sondern S16 ist ihrer poli-
tisch-geistigen Bedeutsamkeit als Institution, ähnlich W1C Lıe das Kiıgentum
oder die Ehe, verfassungsrechtlich geschützt. Sie gehört der ‚„‚öIfent-
lichen Aufgabe‘‘ ‚ercn Jrägerin S16 ist, uınbezweifelbar ı den Bereich des
Gesellschaftlichen und spielt hier C111 dominante Rolle ber S16 gehört
nicht, Ja S C kann ihrer Aufgabe willen g ar nicht ı den Kreis des Staat-
Llicehen Sinn der Teilhabe öffentlicher Gewalt gehören. Ebenso-
S kann S1C der staatlichen FEinflußnahme ı Rahmen C1LNer rechtsstaat-
ichen Ordnung entzogen SC Um CD noch sinnfälliger machen HKıs gibt
L1UL WLC überindividuelle Größe, die uch den Bereich des Gesellschaft-
lichen hineinreicht die Kirchen die der W else, WIC die Presse oder
auch die Gewerkschaften ür sich Anspruch nehmen möchten, dem
Stant miıtCiNer CISCHCH, auch rechtlich unabhängigen und selbständigen Ord-

an die Seite gestellt werden kann

Folgerungen der Eigenart der Presse

Beili der KErarbeitung C114 ULLSTOCLI Presse und ihrer Aufgabe entsprechenden
Presserechts hat Ina  — VO  — folgenden „Sachverhalten auszugehen

Zunächst genugt CS nicht V'O  - CII formal-abstrakten Begriff, „„di1e
Presse auszugehen Natürlich gibt 169e Presse, grob gesprochen die
Summe der für die Offentlichkeit bestimmten periodisch erscheinenden
Druckschriften, die Zeitungen und Zeitschriften, samt den ihrer inhalt-
lichen und technischen Herstellung und Gestaltung beteiligten Personen, Ein-
richtungen un Mitteln Aber bei C1I1Ner kritischen W ertun dieser (;esamt-
erscheinung springt doch wohl i die Augen, dafß innerhalb ihrer — - unbe-
schadet der Grenzziehung einzelnen drastische Niveauunterschiede
gibt die miıt TEL Stichwörtern angedeutet ecmn Von der SCT10SCH Presse
hebt sich deutlich die Boulevard- und Sensationspresse ab und [0281 beiden
unterscheidet sich ebenso augenfällig die sogenannte {Illustrierten- nd Ma-
SAZINPTESSE. Dem mu{ C.Ues anseMcssCeNCSs Presserecht irgendeiner
Korm Rechnung tragen: Entweder differenziert ı Recht entsprechend
der Verschiedenartigkeit dieser TEL Arten VOo  - Presseerzeugnissen das
scheint nicht möglich SCHMN, VO  —- allem andern abgesehen deshalb weil die
SCHAUC Abgrenzung unüberwindlichen Schwierigkeiten begegnen würde
oder a schreıtet grundsätzlichen Beseitigung der genannten Unter-
schiede das 1ıst schlechterdings unmöglich weil der azu erforderliche
staatliche Zwang SAaNZ offenbar unvereinbar mıiıt dem Grundrecht der Presse-
Treiheit WAarTr«tc und weil z durch Selbstzucht der Beteiligten (der Pressever-
antwortlichen un der Leser) gleichsam organisch wachsende Beseitigung
der Unterschiede utopisch ıst der und das scheint der allein gangbare
Weg der Gesetzgeber schafft einheitliches, für alle Presse-
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organe gleiches Recht, das sich inhaltlich dann nıicht dem Hochstand der
sSCT105611 Presse, sondern al dem Durchschnitt der auch der Auflage ach be-
deutenden Boulevard-, Sensations-, Ilustrierten- und Magazınpresse 11-
tıert. An dieser für den qualifiziıerten Journalisten und für den einem
möclichst freiheitlichen Presserecht Interessierten biıtterenKonsequenz dürifte
ohl kein Weg vorbeitühren

Die Presse ıst C111C Macht, die auch heute och weitreichend und bedeut-
Sa ist Sie gehört den für den einzelnen für die Gemeinschaft wich-
tıgen, überragenden, insbesondere das öffentliche Leben beherrschenden
Mächten. Keine Macht dieser Größe kann rechtlich unbegrenzt un rechtlich
unkontrolliert bleiben. Machtmißbrauch überall, nicht Nu Staat,
innerhall: der irtschaft, innerhalb der wirtschaftlichen Verbände, sondern
auch ] der Presse Ihm mu ı Rechtsstaat 1ler ort normatıv bevreonet
werd:

Anderseits: Ausübung VO Macht ist 1Ur sinnvoll, weNnn 16 e1igenverant-
wortlich gehandhabt werden kann; mıt anderen W orten, der JLräger der
Macht mul C1in entsprechendes Ma{fß VO Unabhängigkeit besitzen; gerade
der Richter besitzt für diese Notwendigkeit Sinn un! Verständnis Unabhän-
gigkeit 11} der Ausübung der Macht 1st notwendiger, WC S16 Jegit1i-
INLLETT durch den Dienst der Wahrheit Sie SERTZ schließlich, größer
- IC ıst, un mehr Sachkunde und persönlicher Kıgnung, oharakterlicher
Inteoerität ihrer Iräver ‘OTAauUs Kın Presserecht wird deshalb nıcht auf Vor-
schriften verzichten können, die die Unabhängigkeit der Presse, insbesondere
die Unabhängigkeit der Journalisten sichern unı verstärken Dabei iıst darauf
Bedacht nehmen, da{fßs silt diese Unabhängigkeit der der Presse {ä-
Uugen auch dem taat un CLE Einrichtungen gegenüber sichern, da{fß
qals9 diese Schutzvorschriften nıcht Einbruchstellen tür z mittelbare
Beeinflussung der Presse durch staatliche Behörden werden. denkt I1a  -

dies, S() scheinen sıch 1 diesem Zusammenhang = VO demInter-
un Journalist :; Verleger einmal absieht, dessen Kegelung ZWAar auch dem
Gesichtspunkt der Unabhängigkeit der Journalisten Rechnung tragen mMmufß,
aber CIMr freien Vereinbarung der beiden Teile vorbehalten bleiben sollte
tolgende konkretere Kegelungen abzuzeichnen:

Ks Varc C1Ne6 Vorschrift schr nützlich, die ausdrücklich erklärt, da{fß CT
Journalist bei Berufsausübung 1 Rahmen der VO Verleger bestimm-
ten Grundhaltung Zeitung unabhängig ıst, da{fs SC11NEeTr Bericht-
erstattung der Wahrheit un 158001 das WE  9 des Zusammenhangs 1er-
her VOorzuzıiehen Stellungnahmen dem Wohl dient
Derartige Vorschriften sind WAar niıcht unmittelbar erzwingbar aber S16 sind
hilfreich für die Entwicklung= Berufsethos, indem S16 der Brust des-
SC der ihnen zuwiderhandelt schlechtes (Sew1issen i}un indem
S 1C C11C falsch verstandene Solidarıtät erschüttern und die (Grenze sichtbar
machen zwischen dem ehrbaren Journalisten und dem, der Unrecht be-
ansprucht SC 111 Kollege SCII1 Aufßerdem gibt keinen Beruf mıiıt Offent-
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lichkeitscharakter, der sich nicht Grundwert verpflichtet fühlt der
Beamte dem Staat, der Richter und Anwalt:dem Recht, der Ärzt dem TLeben
us  < Davon abgesehen äatte 5 solche Vorschrift auch ihre rechtliche Be-
deutung für die Begrenzung des Kündigungsrechts und der strafrechtlichen
und deliktischen Haftung.

An Verstärkung der Unabhängigkeit der Presse könnte weiıter 5 Vor-
schrift über aktive und PASSLVC Pressebestechung und üb er Pressenötigung
dienen, durch die die nicht eben seltenen rechtswidrigen Einflufßnahmen auf
die Presse unter Strafe gestellt würden. Nicht minder erwägenswer wWwWäare

freilich. den auf VO Informanten durch die Presse unftfer Strafdrohung
stellen, JENC üble Taktik, dem Sar nıicht Informationswilligen und nıcht
Informationsbefugten durch Hingabe V O!  — eld den Mun öffnen sich
ber Dritte oder ber für den Informanten fremde Sachverhalte Material
verschaffen.

Preigesetze der Länder enthalten S Vorschrift, wonach die Zei-
tun gen periodisch verpflichtet sind, die Inhaber- un Beteiligungsverhält-

ihres Verlags oder die Herkunft ihrer Mittel offenzulegen. Auch das
scheint ı Interesse Stärkung der Unabhängigkeit der Presse nützlich

C111}

Das Problem der Selbstkontrolle der Presse

Unbezweifelbar 1st schließlich da{fß 6111 qualifizierter Journalistenstand
entscheidend ZU  — Hebunes der Unabhängigkeit der Presse beitragen kann
Nun die Presse MI1t Recht darauf stolz,, dals der Journalistenberuf der C 111-

Z1ISC geISsUSe Beruf 1ST der jedermann zugänglich 1St ohne dafßßs VOo ihm der
Nachweis gefordert wird da{fs S bestimmte theoretische Ausbildung,
eIwa C1N akademisches Studium MmMIt Abschlußprüfung erfolgreich absolviert
hat Das 1ST stark mi1t der Kigenart der journalistischen Tätigkeit verbun-
den das gehört W 16 die Erfahrung gerade miıt der gegenteiligen Regelung
Schriftleitergesetz W 1650 | hat Sl sechr den Voraussetzungen für die Kr-
haltung CL freien Presse, da{fs aran nicht gerüttelt werden dart An die
Stelle gesetzlich normılerten Katalogs V'U:  - fachlichen und persönlichen
Voraussetzungen für die Berufsausübung mMu hier a1s0 der natürliche Pro-
Ze( de. Wettbewerbs, das C Interesse des Journalisten, sich durch ent-

sprechende Ausbildung und entsprechende Leistungen UuSs:  SsCcCIl nd
durchzusetzen, un das Interesse des Verlegers, die Besten Mitarbeitern
SC1IHET Zeitung heranzuziehen, ireten Freilich, das Vertrauen auf die Wirk-
samkeit dieses Ausleseprozesses allein genugt nicht, W16 die Erfahrung be-
weist; InNalı braucht 19898 die Geschichte der enttäuschenden Versuche
1Ner wirkungsvollen Besserung der Verhältnisse der Presse während der
Zwanziger]jahre b1ıs Zum Jahre 19372 CTINALEIN, die schwankende Haltung
der Pressc ZUMMN Entwurf des BundesinnenministerLums VOTLT und ach 1952
ınd die nicht sehr erfolgreichen Bemühungen des Presserats hıs heu-
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ugen Tag Damit entsteht das heikle Problem der Kontrolle der für die Presse
Verantwortlichen, das sıch nıcht dadurch erledigen 1ä3t dafß INa  s einfach
als 1018 vornherein indiskutabel bezeichnet Indiskutabel scheint nach dem
früher SCHLHMN, der Staat diese Kontrolle ausübt oder
auf s 16 materiell Einf!  = Nım MT Dagegen 1st nicht einzusehen, W as unter
dem Gesichtspunkt der Aufrechterhaltung und Stärkung CLNer freien Presse
SCHCH z gesetzliche Regelung spricht die die Kontrolle S wirk-
Sarımne Kontrolle allerdings ausschliefßslich der Presse überläfßt Das (5@-
SeTtz hat dem, innerhalb der Presse Behebung V'O.  - groben Miß-
ständen und Mängeln geschieht 7zusätzlich ZUL moralischen Autorität der
PrFrESSCCISCHECN Institutionen rechtliche Verbindlichkeit und rechtliche
Autorität verschaffen, indem C1Nn Mindestmafß formaler Regeln bereit-
stellt Es überlä{ißit dem Berufsstand der Journalisten, die Kinrichtung
bilden die zuständig SC. soll >  C  IC Grundsätze standeswidrigen Verhal-
teNs entwickeln und formulieren und ach Ma{firabe f ebenfalls

Berufsstand schaffenden Verfahrensordnunge die groben Verstöße g_
SCH C116 Journalistische Berufspflicht mit den Aaus dem Disziplinarrecht
läufigf;n Mitteln der Verwarnung, des Verweises, der Geldbuße ahnden.
ach der grundgesetzlichen Ordnung diese Verfügungen wenıgstens
Von gerichtlichen Instanz nachprüfbar SC uch die Besetzung dieser
gerichtlichen Instanz, der durch das Gesetz richterliche Unabhängigkeit VT -

liehen würde, kann die der Berufsangehörigen gelegt werden | D be-
stehen £1N€ verfassungsrechtlichen Bedenken da{ißs diese Instanz der
Mehrheit VO' Beisitzern aus dem Stande der Journalisten gebildet wird und
da{fßs diese Beisitzer ebenso der dem aktiven Richterstand angehörende
Vorsitzende oder die dem Richterstand angehörende Minderheit des Ge-
richts VO Berufsstand gewählt werden.

Ich habe miıt Überlegung die Möclichkeit außer Betracht gelassen, Cr -

halb dieser dem Beruf überantworteten Kontrolle SC Journalisten
Berufsverbot auszusprechen denn essen bedarf CS nicht Diese Maflß-

nahme kommt für schwerste Verstöße Betracht Das werden STETS
solche SC. die zugleich kriminellen Charakter besitzen Kür diesen Kall
ber das Strafgesetzbuch notwendige Handhabe ach S 42 StrGB kann
neben Gefängnisstrafe VO'  «n mindestens Monaten unter ort näher hbe-
sthıummten Voraussetzungen uch Berufsverbot bis Jahren verhängt
werden. Diese Vorschrift ist ihrem Wortlaut un ihrem Sinn ach auch qauf
den Journalisten un Verleger anwendbar. Ihrer Anwendung auf diesen Per-
sonenkreis stehen vbrfassungsreqhtliche Bedenken, WIC gelegentlich behaup-
tet wird®, nıicht ı Wege Weder das Grundrecht der Meinungsäußerungs-
freiheit och das speziellere der Pressefreiheit och auch das der freien Be-
rufsausübung steht entgegen Da{fß /  em Strafverfahren SCHC
Journalisten WESCIH C1IL VOon ihm begangenen, dem allgemeinen Strafı echt

Löjfler a
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angehörenden Delikts nu. die Krage des individuellen Grundrechts un
nicht das Recht der Pressefreiheit 1 CLNCIIL institutionellen Sinn gehen
kann, scheint auf derand liegen. Das individuelle Grundrecht der Presse-
freiheit ıst aber nichts anderes alg das der freien Meinungsäußerung ı] der
Presse un durch die Presse Dieses Grundrecht ist jedoch ausdrücklich
durch die Vorschriften der allgemeinen Gesetze denen auch die Straf-
gesetze gvovehören beschränkt. Das Grundrecht der freien Berufsausübung
unterliegt darüber g1ibt ach den Ausführungen des BVeriIiG ı 5056-
nannten Apothekerurteil wohl aum mehrEeELNC Meinungsverschiedenheit
der näheren Regelung dureh den Gesetzgeber, und insoweıt hält sich die Vor-
schrift des S 42 Rahmen dessen, wäas bel allen freien Beruten als mıiıt
Art 42 Abs vereinbar anvesechen wird Der Wesensgehalt der beiden
Grundrechte 1st durch die gSeENANNLE Vorschrift des Strafgesetzbuchs keli-
11C. Hall angetastet

Presse und Gemeinwohl

Die Presse ist J rägerm öffentlichen Aufgabe. Das sollte ı
Pressegesetz ausdrücklich SESsaST werden. uch dieser Gesichtspunkt at

Folgen ür die Gestaltung e1Nes sachgerechten Presserechts. Unabhängig
[0781 ECLNCeI anderen och erörternden Überlegung sind mıt dieser Anerken-
n der Aufgabe der Presse ihrer Arbeit (Grenzen gESELZL. |DS gehört danach
nıicht 711 ihrer Aufgabe, Dinge publizieren und Gegenstand V{  — HKr-

Örterungen machen, die keinerlei ernsthaften Bezug auftf die Offentlichkeit
haben. Die indiskrete Zudringlichkeit höchstprivate Angelegenheiten
gleichgültig welcher ‚„interessanten”” Persönlichkeiten ist, WI1IC ich MEMNES, un -

vereinbar mıt der öffentlichen Aufgabe der Presse; Ja selbst das Profitieren
Vo der Preisgabe solcher höchstprivaten Angelegenheiten durch publizitäts-
lüsterne Personen widerstreitet dem Offentlichkeitscharakter der Aufvrabe
UNSETETI Presse Aus der Kıgenart un Aufgabe der Presse folgt welter die
Pflicht sich hei der gesamten verlegerischen und journalistischen Tätirkeit

Gemeinwohl Orlıenteren Das 1st nıcht dem Sinn gemenit daß
irgend jemand innerhalb der Presse festlegen könnte, Was bestimm-
ten Sıtuation das (3+emeinwohl gebiete. Ks liegt I der Natur der Sache, dafts
darüber NUrLr der Urheber OL Nachricht der Beıtrages selbst aller-

dings 1 bewußter Rücksicht auf das, w as sich ihm als das VO Gemeinwohl
{(ebotene darstellt entscheiden Ikann Kıs aber eC1L1Ne Grenze, VO der a h

eindeutig ist dafß bestimmtes Verhalten klar mıt der Rücksicht auf
das Gemeinwohl unvereinbar 1STt sS1C ıst gement wenNn Von der unabding-
baren Pflicht der TESSE gesprochen wird, sich emeinwohl OT1eEN-

tieren. Pressetätigkeit als öffentliche Aufgabe verstanden und anerkannt,
zwingt schließlich eELNETI esonderen Verantwortung der Offentlichkeit
gegenüber, W d»>s die Zuverlässigkeit der veröffentlichten Nachricht anlangt.
Sie mul — das etwa der Entwurf V'O!  - 1952 vorgesehen hat Rah-
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IRNECN des Möglichen auf ihre Rıichtigkeit. hin nachgeprüft SE oder falls
das nıcht möglich War — mıt entsprechenden Vorbehalt versehenWT' -

den und jedem nicht eben bedeutungslosen Fall berichtigt werden, sobald
sich ihre Unrichtigkeit herausstellt FKis sollte also W CI1I1 ich das einmal
tormulieren darf Ce.LNEIN Rückspiegel nicht 1U für die Fälle geben,
denen sich die Nachricht bestätigt und die aran geknüpfte Prognose zutri[fft
sondern auch für die Fälle, denen sich beides nachträglich aqals TW16-

SC ] hat

Wahrnehmung berechtigter Interessen durch due Presse

In diesen /usammenhang schließlich gehört uch das Problem der Wahr-
nehmung berechtigter öffentLicher Interessen durch die Presse Diese kann
sich ihrer KRechtfertigung auft Wahrnehmung berechtigter Interessen
derselben Weise berufen W1C jeder Bürger also0 SOWEIT nOot1ı  C& 1ST ZU Ver-
teidigung VOILL Interessen, die ihre C1ISCHEN oder s1C ahe angehende Inter-
EeSSECMN sind Deshalb weil ihre Aufgabe z öffentliche ISt werden öffent-
liche, allgemeine, staatliche, sozlale, wirtschaftliche, politische Interessen
noch niıcht! C155 Interessen der Presse der Interessen, die der Presse
spezilisch näherlägen als irgendeinem Bürger, irgendeinem Verband oder

Vereinigung, die sich twa ebenfalls der Vertretung öffentlicher Inter-
eSSECI widmet Die Lösung des Problems liegt CLLEeT Salz anderen Kichtung
Vorw mu{l aber einmal SANZ deutlich gesagt werden Es sollte auf keinen
Fall nd VON niıemand die Vorstellung erweckt werden, die Presse xönnte
ihrer öffentlichen Aufgabe einfach nıcht vollgerecht werden, WOCILN S1C nıcht
befugt SCI, diesem Zweck Straftatbestände straflos erfüllen.

Die Inanspruchnahme des &S 193 StGB ıst ausgelöst durch das Sar nicht
Jeugnende Bedürfnis der Presse, sich die Gefahr ungerechtfertigter
strafgerichtlicher Untersuchung und Verfolgung schützen „ Wahrneh-

berechtigter Interessen‘‘, 193 StGB IST S SANSISE Kechtsfigur
kurz, C  Tassamı, der Gerichtspraxis geläufig und deshalb scheinbar CL}

treffliche:r Schutz die Presse einfach daß selbst der Entwurf V'O 1959
und die Praxis der Gerichte amıt gearbeitet haben Das erklärt hinreichend.,
W L1 Cs ZUT Forderung der Presse ach Anerkennung des besonderen Recht-
fertigungsgrundes der Wahrnehmung öffentlicher Interessen i allen WHällen
gekommen ist, denen durch z Veröffentlichung der ‚T’atbestand
strafbaren Handlung ertüllt SC“ scheint Von dieser unrichtisen Auffas-
SUung AUsSs 1sTt CS uch folgerichtig, beispielsweise Löffler meınt dafß
auch der Rechtfertigungsgrund des 100 Abs StG B der Presse zustehe da{fs
S16 also ebenso W16 der dort allein genannte Bundestagsabgeordnete nıicht
rechtswidrig handle, W C S16 ‚nach gewissenhafter Prüfung der Sach- un
Kechtslage und ach sorgfältiger Abwägung der wıderstreitenden Interessen
sich tür verpflichtet hält, C1LNCIL Verstofß die. verfassungsmäßige Ord-
68 des Bundes oder 11165 Landes rusScN, und dadurch Staatsgeheim-
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nN1IS öffenilich bekann acht‘“‘4. Das se1 Ä.figefügt, d-eu@lich zZu machen,
wohin es führt, W € man der Presse e1n esonderes Recht Wahrneh-
mung öffentlicher Interessen einräumt. Die Rechtslage iıst W ahrheit etLwas

verwickelter, aber dafür weniger gefährlich und für die Presse erheblich
gemessener. Man mu azu Freilich zunächst einmal den 193 lesen.
Kr unterscheidet TEL verschiedene Sachverhaltsgruppen: Tadelnde Urteile
ber wissenschaftliche, künstlerische und gewerbliche Leistungen, Aufße-
runsSeI, die ZU Ausführung oder Verteidigung VON Rechten oder ZU Wahr-
nehmung berechtigter Interessen gemacht werden, und Vorhaltungen un

KRügen de V orgesetzten SECSCH ihre Untergebenen nd dienstliche Anzeigen
VOIL seiten eines Peamten oder äahnliche Fälle, und sagt 1028 allen dreien, SiEe
sind 1T7 insofern strafbar, als das Vorhandensein einer Beleidigung AULLS der
Korm der Aulßerung oder A4US den Umständen, aus denen S1€e geschah, 1erVor-

geht. W ahrnehmung berechtigter Interessen ıst also 1U.  C einer von en rel

Fällen, enen der Läter straflos bleibt. Nur Kall der Wahrnehmung
berechtigter Interessen handelt £S sich einen besonderen Rechtfertigungs-
grund, der AUS dem Gedanken abgeleitet ist, da{f ım Widerstreit von Inters
CSSCI1 die eigenen Interessen verfolgt werden dürfen ber diesen beschränk-
ten Anwendungskreis hinaus hilft der resse nicht weiıter. Um bedeut-

sind für S16 die beiden andern S 193 StGB genannten Fallgruppen:
Hier handelt sich Fälle, denen 6S schon der Tatbestandsmälsig-
eıt der Handluné Lehlt, da{fs eine Abwägung widerstreitender Inter-
© und für eine Berufung auf Wahrnehmung berechtigter Interessen VQII
vornherein kein Raum iıst Hs nämlich Handlungen, die, d
einer Strafnorm, deren objektiven außeren Tatbestand erfüllen und Be=
wußtsein der Erfüllung dieses Tatbestandes. also ‚vorsätzlich‘”‘, ausgeführt
werden, die also, betrachtet, ach den allgemeinen Regeln bestraft werden
müßten. Sie erhalten aber ıhren Sinn Aaus einer ganz> anderen Intention her-
AaUus un zıelen ach einer SaNz anderen Richtung. Darum tragen sie, den Un-
wertstempel jener Strafnorm nıcht sich und sind diesem Sınn nıcht tat-

bestandsmäßig und deshalb auch nicht straftbar. S0 die Kritik einer

schlechten Leistung wissenschaftlicher, künstlerischer oder gewerblicher Art
und die Strafrechtslehre ıst sich eIN1g darüber, daß das 1U  — Beispiele siınd,

da{fß a 190 uch die Kritik eıner schlechten wirtschaftlichen oder politischen
Leistung hierher gehört. Kın vernünftiger Kritiker weiß natürlich, da{fs
den Ruf, das Ansehen, die Ehre des Krıitisıerten mindert, und diesem WiIis-
SCI1 übt Cr die ritik Darın 1L mangels Tatbestandmäßigkeit VO TIL-

eTEIN deshalb keine Beleidigung, weil die rıtik nicht A der }Hrage der

Ehrenminderung oder Ehrenrettung des Krıtisıierten orjentiert sein ann. Die

Außerung geht ın SANZ andere Richtung, 7z1elt nach der ob] ektiven BeWertung
eINeTr Leistung und erhält V'OIL daher ihren Sinn Ahnlich verhält Cs sich mıt
CM In 193 ggnar;nten Fall der Zurechtwéisung durch einen Vorgesetzben

Löjffler,’a.a.O. 5353
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Wılhe

der der Anzeige ec11Nes Beamten uch hier 1st die Bewertung der Auße-
run völlig ohne Belang, da{fßs S 1C notwendig uch die dem Handelnden be-
wußte Folge eLiNer Ehrenminderung einschliefst. der anderes Bei-
spiel bilden: Der Richter, er ı1 der öftfentlichen itzung demAngeklag-
ten den V'O.:  - den geschriebenen grob beleidigenden Brief vorliest
weiß natürlich, daß durch die Verlesung des Briefes den X den Augen
der Zuhörer herabsetzt;: SC11C Handlungsweise erhält C1Ner SaNz eindeu-
tıgen Intention heraus ihren Sinn, da{fß S1C LTOTtz scheinbarer Erfüllung des
objektiven und subjektiven Tatbestandes des 185 oder des 187 StGB W:

der Beleidigung och Verleumdung ist Ähnlich verhält 6S sich tiwa mit der
Öperation des Kranken ohne SC1116 Kinwilligung der mit der JTötung
Menschen Krieg: der Arzt begeht keine Körperverletzung, der Soldat kei-
NeN Mord Und die ınter diesen Beispielen steckende Überlegung ist
der Weg, au dem die Presse ı1 allen schutzwürdigen Fällen VOTLT C1LNeEr straf-
rechtlichen Verfolgung geschützt werden kann Sie hat Sar nicht nötig,
ihrer Rechtfertigung ihre Zuflucht Formel V'O  - der Wahrnehmung öffent-
icher Interessen nehmen Ks fehlt bei SCHAUCHL Zusehen schon der Tat-
bestandsmäligkeit ihrer Handlung Das gilt insbesondere allen Fällen,
denen S C ‚„„‚tadelnde Urteile fäallt‘“ Iso Kritik übt Das gilt aber auch VIC-

len Fällen, denen sS1C Tatsachen veröffentlicht: Wenn beispielsweise
15 theoretisches Beispiel die Presse die PersonalpolitikCLICS5 Ministeriums
angreift unter Hinweis darauf, da{fß der Sohn des Ministers als Schlechtester

Jahrgangs die Prüfungbestanden habe und gleichwohl unverzüglich ı
den Staatsdienst übernommen worden SCL, ıst der Tatbestan: des S 185
nicht ertüllt obgleich natürlich dem verantwortlichen Redakteur klar Wär,
da{ß Vater und Sohn den Augen der Leser Ehrenminderung erfahren.
Die Außerung erhält eindeutig ihren Sinn, ihren Wert oder Unwert nicht
aus der Beziehung ZU Ehre des Ministers und Sohnes, sondern aus der
Beziehung 1nNnem objektiven Vorgang innerhalb der Verwaltung. Die
Rechtslage wWare übrisens nicht anders, W 'C das (Ganze Leserzu-
schriftt stünde oder Bürcver Sons den Sachverhalt derselben
W eise kritisierte Die Presse braucht also0 nicht besonderes Vorrecht
ihre öffentliche Aufgabe ertüllen können, ohne miıt dem Strafgesetz
Konflik kommen Übrig bleiben die Fälle, enen die Presse nıcht
erweislich Wahres, nicht erweislich wahre Tatsachenbehauptungen ZU (Ge=
genstand Veröffentlichung macht, also Vermutungen, Gerüchte,
geprüfte Tatarennachrichten als Tatsachen veröffentlicht. Für diese Fälle
der TESSE 1121611 besonderen Rechtfertigungsgrund der Wahrnehmung hbe-
rechtigter öffentlicher nteressen CINZUTaUMEN, halte ich weder für richtig
och uch 1Ur vertretbar.

Bisher habe ich Folgerungen der Presse adäquates Presserecht BE-
ZUSCH, indem ich einfach die Presse 1NSs Auge fafß Ein Presserecht MmMu
aber darüber 1Naus auch dem doppelten Verhältnis Presse z taat un:
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en ess

TeSSE  B Bürger Rechnung tragen. uch hier, ohne Vollständigkeit e6-
ben, NUur das Wichtigste, und dies ohne den Anspruch erheben, eLwas Or$1-
nell Neues SASCH:

Die nteressen des Staates und die Interessen ecLNer freien Presse wider-
streiten teilweise einander, uch VO wohlverstandenen Interesse
des demokratischen Staates CT möglichst freien Presse und umgekehrt
VO  — der wohlverstandenen Wahrnehmung er legitimen öffentlichen un
staatlichen Interessen durch die Presse ausgeht Dieser Gregensatz wohl-
gemerkt solcher außerhalhb des verfassungskräftig geschütztenFreiheits-
raums! äßt sich nicht auflösen: mu{ ausgehen; und das be-
deutet da{fß Ina)  an sorgfältiger Abwägung der wıderstreitenden Interessen
116 Kntscheidung suchen SCZW UNS'CH ist be1i der entweder das z der
das andere Interesse kurz kommt der beide. S11  ch z teilweise Beschnei-
dung gefallen lassen

Informationstflicht der Behörden ihre Grenzen

Da 1st zunächst das Interesse der Presse möglichst rascher und um-
fassender und zuverlässiger Information und das nteresse des Staates
Vertraulichkeit Amtsverschwiegenheit Ungestörtheit der Kechtspflege UuUsSW.
Uns interessieren hier nicht die unleidlichen Schwierigkeiten, die nicht selten
dadurch entstehen, da{ß yegebene Informationen nicht AUS Öösem Wililen,
sondern aqals Folge C1HEr Umgießung i B j0uma[istisch lesbare Form
entstellt und sachlich die Presse geraten. Das sind Mängel, die
durch möglichst CNSC un! verständnisvolle Zusammenarbeit beider Teile
sicher aut Minimum zurückgeführt werden könnten FKıs geht 1eTr um die
Schwierigkeit normatıven Reg  Fal  elungdes Ausgileichs zwischen den g_
nannten wıderstreitenden Interessen. Sicher ist, daß allgemeines Infor-
mationsverbot innerhalhb £LNeT Verwaltung unvertretbar ıst Hs Läßt sich
wohl uch dahin Einverständnis erzielen dafß er Interessenlage entspricht

Grundsatz VO  o C111 iInformationspflicht der staatlichen Behörden aus-

zugehen DieseGrenzen abstrakt formulieren, scheint aber sehr schwer
SC1N. Der hessische Versuch der VO  am der Presse als besonders gut gelun-

SCn empfunden wird Ommt gewils er Presse schr CENT egen Für die Praxıis
der Verwaltung IsT aber erträglich WeL außerordentlich verwal-
tungsiIreundlich ausgelegt wird und weil Befriedigung5 Informations-
teresses davon abhängig ist daß das Interesse bestimmten Vorgängen
geäußert wird C116 Presse, die aber Vo  - den me1sten internen Vorgängen
nichts WIiSSECN kann, kann danach uch nicht fragen Man wird sich damit be-
SNUuSeN91€e Ausnahmen VO: der Informationspflicht elastisch for-
mulieren, etwa SOWeIlt nicht e gesetzliches Verbot besteht (z
Steuersachen), sSowelnt nicht der Sachwerhalt Aaus ründen der Staatssicherheit
geheimzuhalten ist der soweıit nicht die Veröffentlichung des Sachverhalts
IA C1IN® empfiindlichen Verletzung V' Rechten Dritter oder ZUT Schädigung
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Wilhelm Geiger  b

‚erheblicher öffentlicher Interessen führt und der Sachverhalt nıcht schon
_ anderweit bekannt geworden ist Daß be1 Sr solchen Regelung die ma{fs-
gebliche Entscheidung, ob konkreten Kall Information erteilt wird oder
nicht bei der Verwaltung lieot IST unzweifelhaft scheint aber Taire Hand-
habung unterstellt, und das MU Inan bei der Aufstellung —. Rechtsnorm
sachgerecht ZUuU 10

der Festsetzung CL verstandenen allgemeinen Informations:-
pflicht wird, darüber mufS sich }  xx  Jar 9 C116 Normierung des Kreises
der auskunftpflichtigen Personen nötie Denn 801 ach dem Prinzip
straftfer ber- nd Unterordnung OTganisierten Verwaltung mit Nn Heer
Von Sachbearbeitern und Hilfskräften für das außerdem die allgemeine
Dienstpflicht ZUTCF Amtsverschwiegenheit besteht kann unmöclich jeder nach
dem Ma er Kienntnisse die Presse informieren Das hat ZUT Schaffung
besonderer Pressestellen oder Konzentrierung der Informationsbefugnis
beim Behördenchef und sogleich auyuch LC1iNer lauten Klage der Presse ber
die dadurch entstandene Krschwerung - der Informationsbeschaffung und
schließlich WECNISCI laut dem für5 ordnungsgemäfßße Verwaltung
auftf die Dauer nicht erträglichen Mißstand sogenannter „grauer‘‘ Vertrau-
Llicher Informationen durch Unzuständige und Uninformierte geführt. Diese
Erfahrung spricht für S Krweiterung des Kreises.derer, die Inftormationen
erteilen dürfen: mindestens die. selbständigen Sachbearbeiter soilten für An-
gelegenheiten ihres Geschäftsbereichs ayskunfisbenec‘htigt und -verpflichtet
SCHL; sowelntL aran nıicht ausnahmswelse wieltere Heferenten beteiligt sind; 1

diesem }Kall könnte NUur der SEMEINS € Vorgesetzte qauskunftsbefuet 1

Zeugnıisverweigerungsrecht des Journalisten und Gren

Ein anderer Konflikt {)as Interesse des Journalisten der Anerken-
Nn CLI1LC*  en Berufsgeheimnisses EINETSEITS und das Interesse des Staates 34 der
Verfolgung diszıplinärer Handlungen SCHLEL Beamten un strafbarer Hand-
lungen Dritter, qalso Cr Versagungoder Finengung des Zeugnisverwel-
gerungsrechts des Journalisten. AÄAuch hier wird die anzustrebende Lösung
des Problems erheblich mehr berücksichtigen TLLUSSCH als dem gelegent-
ıch geäußerten summarischen FKür und Wiıder ZU Ausdruck kommt. Die
Zeugnispflichtdes Journalisten annn ] drei verschieden enSıtuatonen alkc-
tuell werden: Her Journalist scheint beruflich IN strafbaren Handlung
beteiligt, die nicht durch die Presse begangen worden iıst. Ihm ht W1C

jedermann — C Zeugnisverweigerungsrecht ZU. Niemand braucht sieh oder
nächsten Angehörigen durch C L Aussase der (sefahr CIHEer straf-

gerichtlichen Verfolgung auszusetzen Zivilprozeis kannn auch Angaben
VErWCISETN, die ihm ZUTLT Unehre gereichen oder ihm unmiıttelbar
vermögensrechtlichen Schaden verursachen |ieser Kal] un Kegelung
können als völlig unangefochten und aNSEMESSCH hıer quier Betracht g..
lassen werden Ist durch en Inhalt CI} Presseveröffentlichung der Yat-
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' Gedanken ZU ECINECIN Presserecht -

bestand strafbaren:Handlung erfüllt; kann für Strafverfolgungs-
behörde und Gerichtdi Frage nach dem Jäter, Mittäter, Anstifter, Gehilfen
bedeutsam werden un dabei der Redakteur qls Zeuge 1 Frage kommen,
WE als der Iat Beteiligterausscheidet. Nach der Kegelung des Prefii-
FCSCLZES den 20, J1 wird unter Verzicht aufC1Irecmn Zeugniszwang g
SCH den Journalisten S Abs 1E Nr StrPO) — die Täterschaft des VCI-

antwortlichen Redakteurs C1IHEer periodischen Druckschrift vermutet Wenn
die Vermutung entkräftigt ist, bleibt 3088 E Bestrafung WCSCH des Fahr-
Jlässigkeitsdelikts . 21; soweıt der wahre Verantwortliche nicht freiwillig
preisgegeben wird. Gegen diese Regelung sınd mit Recht Bedenken erhoben
worden. An dem Verzicht, VO dem Redakteur Angaben ber die für das
Presseinhaltsdelikt ı strafrechtlichen Sinn Verantwortlichen verlangen
und ‚entsprechende Angaben notfalls CIZW.  1INSCH, 1st festzuhalten Die 5C-
setzliche Vermutung der Täterschaft des verantwortlichen Redakteurs sollte
entfallen. Ihm 1st, das ist e1in Gebot des Hechtsstaats, WL jedem Beschuldig-
ten nach allgemeinen Strafrechtsgrundsätzen Tat und Vorsatz nachzuweisen.
Die Stufenhaftung des AA 1st._entbehrheh. Der Entwurf VON 1952 hat 188801

CIn allgemeines Hahrlässigkeitsdelikt 52) vorgesehen; das scheint AaNSE-
1NESSCH danach wird bestraft wer fahrlässig beim Erscheinen
Zeitung oder Zeitschrift strafbaren Inhaltes mitwirkt oder unterläßt
zugreifen, obwohl hierzu verpilichtet wWar Den eigentlichen Streitpunkt
CS Problems bildet die Frage des Zeugnisverweigerungsrechts des OUT-
nalisten ı den Fällen, denen sıch regelmäßig 4aUus CINer Presseveröffent-
lichung, die nıicht selhst strafbaren Tatbestand erfüllt, möglicherweise
aber auch AUSs bekannt gewordenen Außerung des Journalistem
gibt'‚ dafs vorläufig och unbekannter Dritter sich strafbaren Hand-
Jun schuldig gemacht hat, der durch die Aussage des Journalisten überführt
werden könnte. Einfachstes Beispiel: Der Informant des Journalisten hat
Geheimnisverrat begangen. Das geltende Recht rTaumt dem Journalisten 1
diesem Kall eın Zeugnisverweigerungsrecht nıcht Hıg wird VO den OUT-
nalisten gefordert A, NTIeTr Hinweis auf das Zeugnisverweigerungsrecht des
Geistlichen, des Ärztes, des Rechtsanwalts und des Abgeordneten. Das sınd
aber keine echten Parallelen, die der Tournalist Hr SsSC1L11C Forderung heran-
zıehen kann Berufs- un Amtsgeheimnis können sechrverschieden struktu-
riert »L Dem Priester, dem Arzt, dem Rechtsanwalt erschließt sich der
Mensch, damit C der sündige, der kranke, der fehlende., unmittelbar V OLl

SCLNEIN Gegenüber Hilfe erfahre. Der Mensch mu{ sich dem andern VeTr-

trauen. Das Verhältnis zwischen beiden erschöpft sich der notwendig
Höchstp-ersönlichen diskreten begegnung Dadurch unterscheiden. sich 1e5€E
absoluten Verschwiegenheitspflichten des Geistlichen, des Arztes und des
Anwalts qualitativ VO für den JTournalisten postulierten erschwie-
genheit. uf Journalistenıst der Informant, der ihm eLwas anvertraut,
keineswegs existentiell an SEWLESEN Vertraulichkeit 1510% sich zusichern
weil weilß dafs der Joumrnalist das ihm Anvertraute eben nıcht für sich be-
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hält un W: er sich VOTUnannehimnlichkeiten und Ärgerschützen möchte.
Bleibt och die Parallele ZUIN Abgeordneten. Die politische Partei ıun der
Abgeordnete besitzen ı112 der freiheitlichen Demokratie repräsentatıverPrä-

S einzigartigen verfassunssrechtlichen tatus Wenn 1 Hinblick
auft ıh Art dem Abgeordneten Zeugnisverweigerungsrecht C1N-

raumt nd ı 100 Abs StGB Vorrecht Aur  p Krörterung staatsgefähr-
dender Staatsgeheimnisse eingeräumt.wird, kann sich unmöglich darauf
irgendeine andere Kinrichtung auch nicht die Presse berufen.FEhbenso-
WCIHS scheint das Zeugnisverweigerungsrecht des Journalisten mıiıft dem Hin-
WEILIS begründbar der Berufsstand emphäinde CS als standeswildrig, dafß der
Journalist den (+>e währsmann Information preisgebe. Man möchte
doch MEMCNHN, dafß auch den Journalisten ec1INeN Unterschied ausmacht,
WE durch Wahrung 5 Berufsgeheimnisses schützt und WEIN 30 f
ber CS Ich würde C mıiıt den Journahlisten als grob standeswidrig be
trachten, ınen Informanten offenbaren., der ohine sich SC CL C Straf-

oder Dienstpflicht vVeErSaANSEN FA 1aben — Material ZUFVeröffentlichung
Verfügung gestellt hat, NU:  b vielleicht die Verantwortung tür die \]TCI -

öffentlichung qauf den Informanten abzuschieben Oder durch diePreis-
gabe des Namens sich irgendeinen Vorteil verschaffen der aus SONS
C1INEIM Grund Ich würde auch für standeswidrig halten, wenn der Infor-
mant irgendeinem Interessenten Zwecke der Verfolgung to}  cr wWwIirt-
schaftlicher oder prıvater Zwecke genannt würde Kıs gibt Iso zahilose Fälle,

denen sich die Standesüberzeugung bewähren kannn Ks scheint aber eLWAS

gänzlich anderes SCALIL, den zuständigen Strafverfolgungsbehörden un den
Gerichten gegenübereRechtsbrecher schuützen. Krwägenswert scheint

dagegen das Argument, dafß hne dieses Recht der Zeugnisverweigerung
die Informationsfreiheit des Journalisten gefährdet SC1 Zugegeben, a2ssen
sich Fälle denken, denen der Journalist Kenntnis VO  en vertraulichen oder
das Licht der Offentlichkeit scheuenden Vorgängen DUr erhält der
Mittelsmann sicher sSP1N kann, da{fß der Journalist sSCc111C Quelle nıcht offen-
baren braucht. Fehlt für solche Källe Zeugnisverweigerungsrecht, stö13t
der Journalist auft mangelnde Informationsbereitschaft: Sachverhalte, die

verdienten. der Krıtik der öffentlichen Meinung ausgesetz werden,
bleiben dem Journalisten auf diese W e1ise unbekannt Ich verstehe, dafß die
Presse 165 Konsequenz der augenblicklichen Rechtslave bekämpft und ich
MEMNNC, könnte ihren W ünschen entgegenkommen Man annn SC S16

nıicht einfach das Interesse des Staates der Durchsetzung ELNCT Strafver-
folgung ausspielen zumal wWeNNn 1a die Schätzungen ber die Zahl der un-

verfolgt und unbestraft bleibenden Delikte unserem Staat kennt Hier ist
C111 Wertung AlX Platz Da Ina  — schwerlich aut die Motive des Informanten
abstellen kann die dem Journalisten, WEILN sich darum kümmern sollte,
regelmäfßig unbekannt bleiben werden, bleibt 11U1 C]} objektives Kriterium
Die Verfolgun S DVerbrechens kann unmöglich dem Zeugnisverwelge-
rungsrecht des Journalisten scheitern Außerdem steht das Interesse CiNer
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intakten öffentlichen Verwaltung, die NUu: einmal ohne die Pflicht des
amten YAxR Amtsvers«_:hiviégen_heitichtdenkbar ıst, höher als das Interesse
der Presse, sich Informationen auch unter BruchVO Amtsp{flichten VCL-

schafftfen. Das Resultat dieser Überlegungen Zeugnisverweigerungs-
recht die Journalisten hinsichtlich der Herkunft des VO ihnen verwende-
ten Materials, SCL denn, daß CS sich die Verfolgung C1NCeSs Verbrechens,
ECeLNCS Beamtendelikts der Pe1Ne6S groben Bruchs der PfhLicht ZUr Amtsver-
schwiegenheit handelte.

A A  LEL
Beschlagnahme Von Presseerzeugnissen und iıhre Grenzen

taatliche Interessen und Presseinteressen widersprechen einander schließ-
ıch iım Falle der Beschlagnahme Presseerzeugnisses. Mit Rück-
sicht auf die Jragweite CL solchen Eingriffs und qls zusätzlichen Schutz
SCHCH CLNEN ungerechtfertigten Zugriff der Verwaltung, der Strafverfol-
gungsbehörden der olizei sollte die Beschlagnahme CiINer Zeitung der Zeit-
chrift Zug C111 Strafverfolgung ach VOTSAaNSISCI schriftlicher An-
ordnung des Richters gestattet SC Die Beschlagnahme auf
Grund richterlLicher Anordnung räumlich auf das Gebiet C1L1NCS Landes oder
auf den ÜOberlandesgerichtsbezirk des Erscheinungsortes begrenzen ist
ohl nicht vertretbar Eine unmiıttelbare polizeiliche Beschlagnahme 1ä1St
sich nicht völlig ausschließen. Sie muß aber beschränkt bleiben auf den Hall,
da{fß durch die Zeitung gegenwärtiger unmittelbarer polizeilicher Not- u N
stand (Zusammenrottung, Aufruhr, Gewalttat) hervorgerufen wird, dessen
die Polizei auf andere Weeise nicht Herr werden kann Das gehört elementar
ZUI1} W Cscn der Polizei und Ikann nicht ernsthaft als Bedrohung der TESSECE-
Treiheit eWerte werden. Mittelbar könnte, worauf uch Löffler hinweist5,
auf C111C Verringerung der (zefahr ungerechtfertigter Beschlagnahmen da-
durch hingewirkt werden, dafßs gesetzlich ein Pfhicht des Staates Schad-
loshaltung des Presseunternehmens jedem FKall eiNer unberechtigten Be-
schlagnahme der Zeitung oder der Zeitschrift begründet wird; das W äalrt das
Gegenstück CLRNCLIK noch besprechenden Norm.

Formuale Sicherungen der Pressefreiheit
Damit bin ich beli Überlegungen angelangt, WULC allgemein durch T NN"ormale Sicherungen der Gefahr begegnen kann, da{fs die Verwaltung und

die Gerichte der Presse das Leben machen. IN1ges ist schon SEsSagl
Zweifellos z die Konzentrierung aller Pressetatbestände weıtesten
Sinn bei WECN1LSCH,mit den KEinrichtungen nd der Kigenart der Presse und
der Schwierickeit des Presserechts besonders vertrauten Gerichten, bei be-
sonderen Pressekammern und Pressesenaten SEeHNT nützlich Man soll doch

Löffler, 394
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nicht ı1L CLHNCIN grenzenlosen Miltrauen auch diesen Vorschlag, WIEe das OC-
schehen 1st, als CLLI1IC &D  S0 die Presse gerichtete Ma{fßhnahme bezeichnen. Ks
ıst nıcht mehr sachlich, WEnnn 165e Erwägung miıt dem KEtikett „„SoNder-
gerichtsbarkeit SCHOCH dıe Presse*“ versehen wird

Schließlich könnte aran gedacht werden, die Verfolgung VO  — Presse-
delikten VIO.  e Ner Krmächtigung abhängıg machen. Unserm Strairecht
sind E1116 eihe VO  b Delikten bekannt, deren sfrafrechtliche Verfolgung VON

esonderen Ermächtigung abhängig ıst Die gesetzgeberische Ratio für
solche. Kinschränkung War überwiegend, da{fsC} der Entschliefßungdes durch
das Delikt Betroffenen anheimgegeben werden soll, ob die Jat verfolgt wird
oder nıicht (Z Verunglimpfung des Bundespräsidenten, Beschimpfung V

Verfassungsorganen, Beleidigung ausländischer Staatsoberhäupter, Staaten
und Regierungen USW.). Sinnvoll aber auch die Krwägung, da{fß durch
die KEntscheidung besonders: sachverständigen un auf die FKreiheit der
Presse bedachten Stelle den azu WEILLSCT gee1gneten Strafverfolgungsbehör-
den die schwierige Krage abgenommen werden könnte., ob hinreichender
Verdacht CL durch die Presse begangenen strafhbaren Handlung besteht.
Was ] Fall des 3523 d, und für den Beamten recht t, <önnte für den
Journalisten bıllıs SC111,. Kıne solche Kegelung Heße sich auch MIt em SE
danken begründen, dafs die Strafverfolgungsbehörde auch SoONSsS die Ent-
scheidung ber Anklage oder Kinstellung nicht. selten. VO  a dem Gutachten
A1N€ES Sachverständigen abhängıg macht; be1 der ier TIWOSCHC Regelung
würde S 1C CL solches Gutachten gesetzlich gebunden. Die Ermächtigung
zönnte dann die Hand VO der Berufsorganisation der Presse hesetz-
ten Berufsgerichts, VOILL dem oben die ede WAarL, gelegt werden. UÜber die Ab-
STENZUNS einzelnen und die nähere Ausgestaltung müißte man sich och
unterhalten.

Das Derhältnis Presse in.d Persönlichkeitsrecht

Endlich noch C1LI Waort dem Konflikt, der zwischen den Interessen
der Presse der Verbreitung VO Neuigkeiten insbesondere V OÜ  s alktu-
ellen, ınteressanten, pikanten, sensationellen, Leser werbenden un Neu-
gierde erzeugenden News nd dem Interesse des Bürgers, sich nicht ungefragt

Ubjekt solcher Veröffentlichungen gemacht sehen, besteht. (7+ew1sse
Krscheinungen ı UNSETIGTL Presse lassen nochden Schlufs Zda{fßs da auch
das einfache Gefühl nicht für das Schickliche. Wohlanständige, da
allesZ hoch gegriffen, sondern _ für das, wäas noch erträglich ist, abhanden
gekommen ist. IDa steht ı der Verfassung das grole Wort VO der Würde
des Menschen Die Presse, die stolz darauf 1ST öffentliche Aufgabe
erfüllen sollte siıch jedem einzelnen ihrer Vertreter für diesen Wert W -

NıgsStENS INn Organ bewahren Kıs gibt - C JC verschieden ach inrer
geılstigen Couleur A d Reihe \ Tabus mI1T unbezweifelbarem
Offentlichkeitscharakter., die eTOrtfern durchaus Sache der Presse NAarec
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Z  éfl} zu eine neuen Pfresserécht  4  L  7  \  A  A  7Nu'rk der Vlfetzte‘ii1 ünsé  rer.  vmöflerrién*Géselljsc:'liafé R?\érbliélf)-élä*é Résti an hochst-  privater Lebensführung, der Bezirk, in dem der Mensch für sich oder in sei-  ner. Familie lebt und der wirklich um des Menschsein-könnens willen ver-  dient, vor Zudringlichkeit abgeschirmt zu bleiben, ist einer gewissen Presse  nicht tabu. Es ist keine Übertreibung, wenn man 'diese Erscheinungen als  übelste Auswüchse und als Entartung eines seriösen Journalismus anprangert  und gesetzgeb\erisch dagegen angeht. Nicht diese Gesetze, sondern jene Aus-  schreitungen der Presse gefährden deren Freiheit. Daß die z. Zt. gegebenen  rechtlichen Möglial_ukéiten nicht ausreichen, diesen‘ Mißständen. zu steuern,  zeigt die tägliche Erfahrung. Weder Privat- noch Unterlassungsklage noch  Berichtigungsanspruch reichen aus. Wer davon Gebrauch macht, verschlim-  mert nur die Situation. Die Rechtsprechung hat zwar nun damit begonnen,  ein allgemeines Persönlichkeitsrecht anzuerkennen und in dem'rechtswidrigen  Einbruch in die Privat- oder Intimsphäre des Menschen eine Verletzung je-  nes Persönlichkeitsrechts zu erblicken, und jüngst einem solchen Opfer'so-  gar in Analogie zum Schmerzensgeld für den Fall der Freiheitsentziehung  oder für die Zufügung eines Gesundheitsschadens eine Entschädigung in Geld  zuerkannt, ohne daß er einen Vermögensschaden nachzuweisen brauchte®,  Die Reaktion darauf, auch die Reaktion der juristischen Fachpresse beweist,  daß auf die Dauer eine klare gesetzliche Regelung notwendig ist. Damit soll  keiner Strafnorm das Wort geredet sein, weil zu hoffen ist, daß. eine auch  mit rechtlicher Autorität ausges‘tattete,.irxiüb{rigefi der Autonomie der Be-  rufsorganisation überlassene Selbstkontrolle der angedeuteten Mängel Herr  zu werden vermag. Darüber hinaus muß aber auch dem betroffenen Bürger  ein wirksames Mittel-der AbW-ehy solcher Eingriffe in seinen privaten Bezirk  zur Verfügung gestellt werden. Es bedarf also einer Norm des bürgerlichen  Rechts, die dem Bürger einen Anspruch auf angemessene Entschädigung  für den durch den Eingriff in seine Intimssphäre angerichteten dommage  morale gewährt”.  Am Ende dieser  Übéflegungen bedaff esinoch eiyner Bemex‘kufig üi)ßr die  Schwierigkeit der gesetzgeberischen Verwirklichung jeder re9htlichén Rege-  lung für den Bereich der Presse: Es war bisher einfach von „dem neuen.  Presserecht“ die Rede; das konnte den Eindruck erwecken, es handle sich um  den Inhalt eines Pressegesetzes. In Wahrheit schließt unser Grundgesetz aus,  daß das für die Presse gedachte R-(;dhtflir* einem Gésetz vereinigt wird. Der  A  6 BGHZ 26, 349{ff.  7 Der Entwurf eines Gesetzes  zur N eüordnung äes zivilrég:htliéhen Persönlichkeits- und  Ehrenschutzes geht allerdings in diesem Punkt viel zu weit. Man kann der Presse nicht  schon die bloße Bildaufnahme verwehren und man kann ihr nicht den ganzen „persön-  lichen Lebensbereich‘“‘ — also auch soweit sich die persönliche Lebensführung vor ‚den  Augen der Offentlichkeit abspielt — als Gegenstand der Erörterung entziehen; hier sind  konkretere Abgrenzungen nötig. Außerdem ist gegen diesen Entwurf, soweit er sich auf  die Presse bezieht, das Bedenken zu erheben, daß für die Presse wesentliche Zusammen-  hänge willkürlich zerrissen werden; Vorschriften der vorgeschenen Art dürfen, soweit sie  sich auf die Presse beziehen, nur gleic  hzeitig mit sgp;ifiscl;ep Vorschriften zum Schutze  der Presse erlassen werden. _  b  183Nur der letzte in NSerermb derrifin 'Gesellschaft' e hlchene Rest höchst-
privater Lebensführung, der Bezirk, in em der Mensch tür sich oder ıIn S£1-
nNner Familie lebt und der wirklich u des Menschsein-könnens willen VCOCI -

dient, VOL Zudringlichkeit abgeschirmt T bleiben, ist einer gewissen Presse
nicht tabu. Ks ıst  * £ke1INeE Übertreibung, wenn man diese Erscheinungen als
übelste Äuswüchse un aqals Entartung eines ser1ösen Journalismus anprangert
und gesetzgeb«\erisch dagegen angeht. icht diese Gesetze, sondern jene Aus-
schreitungen der Presse gefährden deren Froheit. Daß die A Lt gegebenen
rechtlichen Möglichkeiten nicht ausreichen, diesen‘ Mißständen steuern,
zeigt die tägliche Erfahrung, Weder Privat- noch Unterlassun gsklage och
Berichtigungsanspruch reichen aus. Wer davon Gebrauch macht, verschlim-
mert NUur die Situation. Die Rechtsprechung hat ZWAar {[1UIL damıt begonnen,
en allgemeines Persönlichkeitsrecht anzuerkennen und denfr=echtswidrigen
Einbruch ın die Privat- oder Intimsph äre"d'es Menschen e1inNne€ Verletzung jJe-
Nes Persönlichkeitsrechts erblicken., und einem solchen Opfer so-
Sa in Analogıe ZU Schmerzénsg:elfl den Fall der Freiheitsentziehung
oder für. die Zufügung eiINes Gesundheitsschadens eıne Entschädigung iın Geld
zuerkannt, ohne da{ißs I einen Vermögensschaden nachzuweisen brauchte®.
Die Reaktion darauf, uch die Reaktion der juristischen FWFachpresse bewelst,
da{fs auf die Dauer eINE klare gesetzliche Regelung notwendig ıst Damit soll
keiner Strafnorm das Wort geredet se1N, weil hoffen I1st, dafß eine auch
mit rechtlicher Autorität au£ges"tattete,. im- üb{rigefi der Autonomte der Be-
rufsorganiısation überlassene Selbstkontrolle der angedeuteten Mängel Herr

werden vermag. Darüber hinaus muß aber. auch dem betroffenen Bürger
ein wirksames Mittel-der AbW-ehg solcher Kingriffe seinen privaten Bezirk

Verfügung >gestellt werden. Hs bedarf also einerTr Norm des bürgerlichen
KRechts; die dem Bürger xeiri en Anspruch autf Entschädig  te]  ung
ür den durch den Kingriff SCINE Intimssphäre angericiht»eten dommage
morale gewährt‘“.

Am Ende dieser Übérleglm gen bedaff esinochl ‚einer Bemex‘kufig ber die
Schwierigkeit der gesetzgeberischen Verwirklichung jeder rephtlici1én Jege-
lung für den Bereich der Presse: Kıs W. bisher einfach VOIL ‚„‚dem <Uu€e1I

Presserecht“ die Rede: das konnte den Findruck erwe_ckéh‚ es handle sich
den Inhalt eines Pressegesetzes. In Wahrheit schließtyGrundgesetz aus,
daß das für die Presse gedachte R-(;dht 1n eimem Gésetz vereinigt wird Der

RGH7Z 26,
Der Entwurt eINES Gesetzes ZU.  a Neuordnun g des ziviiréchtliéhen Persönhechkeıits- und

Ehrenschutzes geht allerdings in diıesem Püunkt 1e1 Z weıit. Man Iannn der Presse nıcht
schon dıe bloße Bildaufnahme verwehren und Mall kannn 1Tr nicht den SAalZCH „„persön-
lıchen TLebensbereich“® 1Iso auch soweit sich dıe persönliche Lebensführung vor en
Augen der Offenthchkeıit abspielt Gegenstand der Krörterung entziehen; hıer sınd
onkretere Abgrenzungen nötig. Außerdem ıst e}  9 diesen Entwurf£, soweiıt O1 sıch auf
die Presse beziıeht, das Bedenken erheben, TÜr die Presse wesentliche Zusammen-
hänge wıllkürlich Zerrıssen werden; Vorschriften der vorgesehenen Art dürfen, soweılt s1e
sich auft dıe Presse bezıehen, 1Ur gie1lChzeitig mıt spg;ifischep  Y Vorschriften zum Schutze
der Presse erlassen werden..
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Bun besitzt nach Art Nr auf diesem (ebiet Nnu die Komrt EeLteNz ZUTr

Rahmengesetzgebung; h DUr WI1S:Grundsätze orml1eren  °  D SC1IHN

Pressegesetz INU: den Ländern och eLWAaSs Substanzielles regeln überlas-
Das Bundesgesetz mu{l angelegt SCHL, da{ß erst ZUSammmen mit dem

VOo  b den Ländern 7ı schaffenden RBecht sinnvoall vollzogen werden kann Wo
einzelnen den Inhalt des Bundespressegesetzes die Grenzen verlaufen,

schT zweitelhaft Ich beispielsweise Zweiftel oh der Entwurf
Von 1959 sich innerhalb der Schranken des Art Nr hält Das Pro-
blem wird beleuchtet durch eCLNe Entscheidung desBundesverfassungsgerichts
ach der die Bestimmung des Reichspressegesetzes über die Ver] ährung VO  a}

Pressedelikten nicht Bundesrecht sondern Landesrecht geworden ist® iDiese
verfassungsrechtliche Situation macht schwer, gesetzgeberisch dem Be-
dürfnis nach einheitlicher Kegelung gerecht werden Bedürfnis, das
besonders Tage trıtt WeILN den rasch wechselnden Standort un die
Freizügigkeit der Presseberichterstatter, die Kigenart der modernen Presse,
das Verbreitungsgebiet _der Presseerzeugnisse und die nicht selten ber die
Grenzen CLN1ES Landes hinausreichende drucktechnische Organisation großer
Zeitungen Auge fa{ist Und wäas och unerwünschter ist Diese verfas-
sungsrechtliche Situation verleitet dazu, Rechtsvorschriften die die Presse
und ihre Arbeit VO  5 entscheidender Bedeutung sind STAa Ee1INEIMN P TesSse-
ZESECIZ C106r eihe VO  am anderen (Gesetzen BGB Prozeßordnungen

unterzubringen, schon ihrer Formulierung, aber auch ihrer
Interpretation ihre spezifische Anpassung die Kigenart und die beson-
ere Aufgabe der Presse verlorengeht.

Lourdes 1958
HILLIG S}

Zu den mancherlei Dingen, mıiıt CNECN das ahrhundert die sichtbare
Kirche belastet hat gehören die künstlichen Felsen aus uft oder G1ps, die
Iina  e} unzähligen Varliationen vielen katholischen Kirchen, Pfiarr- und
Klostergärten des Erdkreises errichtet hat und die als „Lourdes Grotten“ be-
annt sind Wenn wENıCSTENS die Madonnenstahuren in ihrem Innern VO die-
C{} Pseudofelsen vorteilhaft abstächen ber sind ihnen leider den Ine6E1-

stenNn Fällen durchaus ebenbürtig Wienn etwas erst einmal MIit K osten CI -

richtet und YVOI1l der Volksirömmicrkeit anıs’  Inen 1sSt WT WAaCt Später
and daran legen‘

In den „DVevotionaliengeschäften“ V U Lourdes feiert diese iromme (3p2
schmacksrichtung wahre Orgien Das Verlangen der Millionen VO  - Pilgern

BVerfGE
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